
Eigentum §§ 901—907

§904
Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die 

Einwirkung eines anderen auf die Sache zu verbieten, wenn 
die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Ge
fahr notwendig und der drohende Schaden gegenüber dem 
aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden 
unverhältnismäßig groß ist. Der Eigentümer kann Ersatz 
des ihm entstehenden Schadens verlangen.

§ 905
Das Beeilt des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt 

sich auf den Baum über der Oberfläche und auf den Erd
körper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann jedoch 
Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Höhe oder 
Tiefe vorgenommen werden, daß er an der Ausschließung 
kein Interesse hat.
Anmerkung:
Vgl. Art. 25 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 906
Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung 

von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Bauch, Buß, Wärme, Ge
räusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen 
Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit nicht ver
bieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grund
stücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt oder 
durch eine Benutzung des anderen Grundstücks herbei- 
geführt wird, die nach den örtlichen Verhältnissen bei 
Grundstücken dieser Lage gewöhnlich ist. Die Zuführung 
durch eine besondere Leitung ist unzulässig.

§ 907
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, 

daß auf den Nachbargrundstücken nicht Anlagen hergestellt 
oder gehalten werden, von denen mit Sicherheit voraus
zusehen ist, daß ihr Bestand oder ihre Benutzung eine un
zulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge hat. 
Genügt eine Anlage den landesgesetzlichen Vorschriften, 
die einen bestimmten Abstand von der Grenze oder son
stige Schutzmaßregeln vorschreiben, so kann die Beseiti-
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